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Anlage Standorteignung        

 

1. Grundsätzlich nicht geeignete Standorte (Ausschlussflächen):    

 Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Natur-

denkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile (§§ 23, 24 und 28, 29 

BNatSchG) 

 Kernzonen von Biosphärenreservaten 

 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Bay-

NatSchG) 

 Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflächen (§ 15 BNatSchG) 

 Wiesenbrütergebiete (vgl. Wiesenbrüter- und Feldvogelkulisse) 

 In den Landschaftsplänen als Kern- und Vorrangflächen für den Natur-

schutz ausgewiesene Gebiete 

 Alpenplan Zone C 

 Boden- und Geolehrpfade einschließlich deren Stationen sowie Geotope 

 Wasserschutzgebiete (§ 51 ff. WHG) und Heilquellenschutzgebiete (§ 53 

WHG), sofern für die betreffende Schutzzone entgegenstehende Anord-

nungen gelten, und nicht eine Befreiungslage herbeigeführt werden kann 

 Gewässerrandstreifen 

 Gewässer-Entwicklungskorridore 

 Überschwemmungsgebiete 

 Natürliche Fließgewässer, natürliche Seen 

 Böden mit sehr hoher Bedeutung für die natürlichen Bodenfunktionen ge-

mäß BBodSchG  

 Landwirtschaftlicher Boden überdurchschnittlicher Bonität 
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2. Eingeschränkt geeignete Standorte (= Restriktionsflächen) (soweit nicht Ziffer 

1 einschlägig): 

 

 Landschaftsschutzgebiete, auch in Form von ehemaligen Schutzzonen in 

Naturparken (s. a. Gl. Nr. 1.7. Zonierungskonzepte)1.  

 Bodendenkmäler i.S. von Art. 1 und 7 BayDSchG, soweit sie nicht ganz 

oder zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind 

 Pflegezonen von Biosphärenreservaten 

 Besondere Schutzgebiete nach § 32 BNatSchG (= Natura 2000 Gebiete)1. 

 Flächen zum Aufbau und Erhalt des Biotopverbunds (gem. Art. 19 Abs. 1 

BayNatSchG) 

 Standorte oder Lebensräume mit besonderer Bedeutung1 

o für europarechtlich geschützte Arten oder Arten, für die Bayern

eine besondere Verantwortung hat   

o für besonders oder streng geschützte Arten des Bundesnatur-

schutzgesetzes oder der Bundesartenschutzverordnung 

o für Arten der Roten Listen 1 und 2 mit enger Standortbindung. 

 Bereiche, die aus Gründen des Landschaftsbildes, der naturbezogenen 

Erholung und der Sicherung historischer Kulturlandschaften von besonde-

rer Bedeutung sind, einschließlich weithin einsehbare, landschaftsprä-

gende Landschaftsteile wie Geländerücken, Kuppen und Hanglagen und 

schutzwürdige Täler  

 Vorranggebiete für andere Nutzungen 

 Alpenplan Zone A und B 

 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete, regionale Grünzüge gemäß Regional-

plan 

 Großräumig (von Siedlungen oder überörtlichen Verkehrsachsen) unzer-

schnittene Landschaftsräume  

 Moorböden mit weitgehend degradierter Bodenstruktur12. 

                                              
1 In der Regel werden der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen in diesen Gebieten bzw. 
auf diesen Flächen naturschutzrechtliche- und -fachliche Erwägungen entgegenstehen.   
2 Vorhaben, bei denen gezielt Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Regenera-
tion von Moorböden umgesetzt werden, sind auf solchen Flächen grundsätzlich nicht aus-
geschlossen. 
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 Künstliche Gewässer, sofern sie am natürlichen Abflussgeschehen teil-

nehmen, hohe ökologische Bedeutung besitzen oder zur Naherholung ge-

nutzt werden 

 
 


